
Teilnahme- und Verkaufsbedingungen der Fahrradbörse 

Förderverein der Grundschule Endingen-Erzingen e.V. 

1. Allgemeines 

Der Förderverein der Grundschule Endingen-Erzingen e.V. stellt privaten Anbietern von 
Fahrrädern, Fahrradteilen und Fahrradzubehör für die Dauer der Veranstaltung die Organisation, 
Verkaufsflächen sowie ehrenamtliches Beratungspersonal zur Verfügung und unterstützt den 
Verkauf und Kauf der angebotenen Artikel. 

Kaufverträge kommen ausschließlich zwischen dem Anbieter und dem Käufer zustande, auch 
wenn Beratungspersonal des Fördervereins mitgewirkt hat (Vermittlungsgeschäft). Der 
Förderverein ist nicht Vertragspartner. 

Eine Kontrolle der zur Börse gebrachten Artikel findet nicht statt. Es wird jedoch erwartet, dass 
alle angebotenen Artikel mängelfrei und verkehrssicher sind. Der Veranstalter behält sich vor, 
Artikel im Einzelfall nicht zur Börse zuzulassen. 

Bei E-Bikes wird empfohlen, ein Akkuzertifikat beizulegen. Dies erhöht die Verkaufschancen 
sowie den erzielbaren Verkaufspreis. 

 

2. Pflichten und Hinweise für Anbieter und Käufer 

1. Alle Kaufinteressenten sind aufgefordert, die angebotenen Artikel vor dem Kauf 
sorgfältig zu prüfen. 

2. Anbieter und Kaufinteressenten können sich durch die anwesenden Berater kostenlos 
beraten lassen. Die Beratung erfolgt nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne 
Gewähr. Ein Anspruch auf Beratung besteht nicht. 

3. Der Verkauf erfolgt zu vom Anbieter festgelegten Festpreisen. 

4. Mit der Bezahlung der Einstellgebühr bestätigt der Anbieter, rechtmäßiger Eigentümer 
der angebotenen Gegenstände zu sein. 

5. Der Förderverein ist berechtigt, auf Verlangen des Käufers die Personalien des 
Verkäufers zu notieren und diese bei gesetzlicher Verpflichtung an Behörden 
weiterzugeben. Gespeicherte Daten werden gemäß den gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen gelöscht. 

 

3. Auszahlung und Warenrücknahme 

1. Gegen Vorlage des Abgabebelegs erhält der Anbieter den Erlös aus dem Verkauf seiner 
Ware. 

2. Nicht verkaufte Ware sowie Verkaufserlöse sind am Tag der Börse bis spätestens 13:00 
Uhr am Veranstaltungsort gegen Vorlage des Abgabebelegs abzuholen. Erfolgt bis zu 
diesem Zeitpunkt keine Abholung, kann der Anspruch auf Herausgabe der Ware oder des 
Erlöses entfallen. Nicht abgeholte Erlöse können dem Förderverein zufallen. 

3. Auszahlung und Warenrücknahme erfolgen ausschließlich gegen Vorlage des 
Abgabebelegs. 



 

4. Haftungsausschluss 

1. Der Förderverein der Grundschule Endingen-Erzingen e.V. übernimmt keinerlei Haftung, 
Gewährleistung oder Garantie für die vermittelten Artikel. Dies gilt insbesondere bei 
Verlust oder Beschädigung der Ware sowie für Schäden aus offenen oder verdeckten 
Mängeln und aus der Tätigkeit der ehrenamtlichen Helfer. 

2. Der Verkauf erfolgt unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gilt: gekauft wie 
gesehen. 

3. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Schadensersatzansprüche aus grob fahrlässiger 
oder vorsätzlicher Pflichtverletzung sowie bei Verletzung von Leben, Körper oder 
Gesundheit. In diesen Fällen behält sich der Förderverein vor, die Kontaktdaten des 
Verkäufers an den Käufer weiterzugeben. 

 

5. Verkaufsbedingungen 

1. Für seine Dienstleistungen erhebt der Förderverein von den Anbietern eine Provision 
von 10 % des Verkaufserlöses (Aufrundung auf volle Eurobeträge). 

2. Zusätzlich wird für alle Artikel mit einem Verkaufspreis ab 15,00 € eine Einstellgebühr 
von 2,00 € erhoben. Abweichende Regelungen bedürfen der Schriftform. 

3. Der Veranstalter bietet die Möglichkeit der bargeldlosen Zahlung. Die Bezahlung ist per 
EC-Karte (PIN) möglich; Kreditkarten oder Lastschriftverfahren per Unterschrift sind 
ausgeschlossen. 

4. Der Förderverein ist berechtigt, den Verkaufserlös abzüglich der Gebühren per 
Überweisung oder Verrechnungsscheck an den Verkäufer auszuzahlen. 

 

6. Zweckbindung des Erlöses 

Der Erlös kommt ausschließlich dem gemeinnützigen Förderverein der Grundschule 
Endingen-Erzingen e.V. zugute und dient der Förderung der Kinder der Grundschule Endingen-
Erzingen. 

 


